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 Öffentliche Bekanntmachungen  
 

ALLGEMEINVERFÜGUNG 
der Stadtverwaltung Mainz zur Anordnung von 

notwendigen, weiteren Schutzmaßnahmen 
aufgrund des vermehrten Aufkommens von 

SARS-CoV-2-Infektionen in Mainz vom 13.10.2020 
 
Aufgrund von § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1385) geändert worden ist i.V.m. § 22 der 
Elften Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz 
(11. CoBeLVO) vom 11. September 2020, zuletzt geän-
dert durch die Vierte Landesverordnung zur Änderung der 
Elften Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz 
vom 9. Oktober 2020   i.V.m. § 2 der Landesverordnung 
zur Durchführung des Infektionsschutzgesetzes (IfSGDV) 
vom 10. März 2010 (GVBl. 2010, 55), zuletzt geändert 
durch § 7 des Gesetzes vom 15.10.2012 (GVBl. S. 341) 
erlässt die Stadtverwaltung Mainz – Standes-, Rechts- 
und Ordnungsamt – folgende 
 
 
 

ALLGEMEINVERFÜGUNG 
 
 

1. Die Ziffern 10 bis 13 der Allgemeinverfügung der 
Stadtverwaltung Mainz zur Anordnung von notwen-
digen Schutzmaßnahmen aufgrund des vermehrten 
Aufkommens von SARS-CoV-2-Infektionen in Mainz 
vom 12.10.2020 werden mit Ablauf des 13.10.2020 
aufgehoben.  
 
Diese werden durch die nachfolgenden Regelungen 
ersetzt:  

 
 
2. Neue Ziffer 10:  

 
Abweichend von § 10 Abs. 1 Satz 1 der 11. CoBeLVO ist 
das gemeinsame sportliche Training in festen Kleingrup-
pen von insgesamt bis zu 20 Personen auf Sportanlagen 
im Freien zulässig. Der Wettkampfbetrieb bleibt weiterhin 
zulässig. Duschen und nicht räumlich getrennte Umklei-
den dürfen nur von einer Person zeitgleich genutzt wer-
den.  
 
Abweichend von § 10 Abs. 3 der 11. CoBeLVO sind Zu-
schauer nicht zugelassen. 
 
Von den Beschränkungen ausgenommen ist der Trai-
nings- und Wettkampfbetrieb im Spitzen- und Profisport. 
Hierunter fallen: 
 

a. olympische und paralympische Bundeskade-
rathletinnen und Bundeskaderathleten (Olympi-
akader, Perspektivkader, Nachwuchskader 1), 

die an Bundesstützpunkten, anerkannten Lan-
desleistungszentren und Landesstützpunkten 
trainieren, 

b. Profimannschaften der 1. und 2. Bundesligen al-
ler Sportarten und 

c. wirtschaftlich selbstständige, vereins- oder ver-
bandsungebundene Profisportlerinnen und Pro-
fisportler ohne Bundeskaderstatus.  

 
 
3. Neue Ziffer 11:  
 
Abweichend von § 10 Abs. 1 Satz 1 der 11. CoBeLVO ist 
das gemeinsame sportliche Training in festen Kleingrup-
pen von insgesamt bis zu 5 Personen auf Sportanlagen 
im Innenbereich zulässig. Der Wettkampfbetrieb bleibt 
weiterhin zulässig. Duschen und nicht räumlich getrennte 
Umkleiden dürfen nur von einer Person zeitgleich genutzt 
werden. Liegt keine feste Kleingruppe vor, so gilt das Ab-
standsgebot gem. § 1 Abs. 2 CoBeLVO. Beim Training mit 
mehr als 5 Personen muss die Personenbegrenzung (1 
Person je 20 qm Fläche) eingehalten werden.  
 
Abweichend von § 10 Abs. 3 der 11. CoBeLVO sind Zu-
schauer nicht zugelassen. 
 
Von den Beschränkungen ausgenommen ist der Trai-
nings- und Wettkampfbetrieb im Spitzen- und Profisport. 
Hierunter fallen: 

a. olympische und paralympische Bundeskade-
rathletinnen und Bundeskaderathleten (Olympi-
akader, Perspektivkader, Nachwuchskader 1), 
die an Bundesstützpunkten, anerkannten Lan-
desleistungszentren und Landesstützpunkten 
trainieren, 

b. Profimannschaften der 1. und 2. Bundesligen al-
ler Sportarten und 

c. wirtschaftlich selbstständige, vereins- oder ver-
bandsungebundene Profisportlerinnen und Pro-
fisportler ohne Bundeskaderstatus.  

 
 

4. Neue Ziffer 12:  
 
In Fitnessstudios und ähnlichen Einrichtungen dürfen Du-
schen und nicht räumlich getrennte Umkleiden nur von 
einer Person zeitgleich genutzt werden. Die Durchführung 
von Gruppenkursangeboten ist in diesen Einrichtungen 
nur mit maximal 5 Personen (zzgl. Trainer/in) zulässig.  
 
 

5. Neue Ziffer 13:  
 
In Tanzstudios und ähnlichen Einrichtungen dürfen Du-
schen und nicht räumlich getrennte Umkleiden nur von 
einer Person zeitgleich genutzt werden. Die Durchführung 
von Gruppenkursangeboten ist in diesen Einrichtungen 
nur mit maximal 6 Personen (zzgl. Trainer/in) zulässig. 
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6. Diese Verfügung und ihre Begründung können 
bei der Stadtverwaltung Mainz, Standes-, Rechts- und 
Ordnungsamt, Kaiserstr. 3-5 (Kreyßig-Flügel) im Zimmer 
209a während der üblichen Geschäftszeiten nach vorhe-
riger Terminabsprache unter 06131 – 12 24 07 eingese-
hen werden. 

 
 

7. Diese Verfügung gilt an dem auf die Bekanntma-
chung folgenden Tage als bekannt gegeben (§ 1 LVwVfG 
i.V.m. § 41 Abs. 3 u. 4 VwVfG). 

 
 

8. Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung können 
jederzeit ganz oder teilweise aufgehoben und/oder 
widerrufen bzw. mit weiteren Nebenbestimmungen 
versehen werden. 

 
 
Hinweise 
 

1. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die 
angeordneten Schutzmaßnahmen haben keine 
aufschiebende Wirkung (§ 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 
Abs. 8 IfSG). 
 

2. Weitere Maßnahmen zur Durchsetzung bleiben 
vorbehalten.  

 
3. Weitere Maßnahmen und Anordnungen in Bezug 

auf einzelne Veranstaltungen in Form von Einzel-
anordnungen bleiben vorbehalten.  

 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wi-
derspruch ist bei der Stadtverwaltung Mainz schriftlich o-
der zur Niederschrift einzulegen.  
Nachtbriefkästen befinden sich am Stadthaus, Große 
Bleiche 46/Löwenhofstraße 1, 55116 Mainz und am 
Stadthaus Kaiserstraße, Lauteren-Flügel, Kaiserstraße 3-
5, 55116 Mainz. Zur Vermeidung zeitlicher Verzögerun-
gen wird empfohlen, den Verwaltungsakt, gegen den Wi-
derspruch erhoben wird, unter Angabe des Aktenzei-
chens zu benennen.  
 
Die Schriftform kann durch E-Mail mit qualifizierter elekt-
ronischer Signatur1 ersetzt werden.  
Die E-Mail ist an die Adresse stv-mainz@poststelle.rlp.de 
zu senden.  
 
Mainz, den 13.10.2020 
Im Auftrag 
gez. Anja Wolf 

                                                                 
1 Vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizie-
rung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 
und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. EU Nr. L 257 S.73) 
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